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Das Z weıte Vatiıkanısche Konzil WAarTr bestrebt, Kırche un! christliches Leben VO

den Quellen her Dazu wurde weder der Dıalog miıt der Welt
gescheut och wurden einschneidende bıinnenkirchliche Reformen insbesondere
1m lıturgıschen BereichnEın Hauptanliegen konziliarer Liıturgieretorm
W ar eıne CHNSCIC Verbindung 7zwıschen Wort und Sakrament SOWI1Ee eıne Stärkung
des Gemeinschafts- un: Fejiercharakters sakramentaler Handlungen, wodurch CeIhHn
riıtualıistisch und iındıvidualistisch verengtes Sakramentenverständnıis überwunden
un! eın intensıveres Erfassen sakramentaler Feıiern ermöglıicht werden sollte. Diıe
Konzilsväter begründeten ıhre Anordnungen, die s1e für die Revısıon der einzel-
HN  S Sakramente trafen, gemeıinhın damıt, da{ß ASsICHChristoph Böttigheimer  Krankensalbung und Spendungsvollmacht  Das Zweite Vatikanische Konzil war bestrebt, Kirche und christliches Leben von  den Quellen her zu erneuern. Dazu wurde weder der Dialog mit der Welt  gescheut noch wurden einschneidende binnenkirchliche Reformen insbesondere  ım liturgischen Bereich umgangen. Ein Hauptanliegen konziliarer Liturgiereform  war eine engere Verbindung zwischen Wort und Sakrament sowie eine Stärkung  des Gemeinschafts- und Feiercharakters sakramentaler Handlungen, wodurch ein  ritualistisch und individualistisch verengtes Sakramentenverständnis überwunden  und ein intensiveres Erfassen sakramentaler Feiern ermöglicht werden sollte. Die  Konzilsväter begründeten ihre Anordnungen, die sie für die Revision der einzel-  nen Sakramente trafen, gemeinhin damit, daß „sich ... im Laufe der Zeit einiges  ın die Riten der Sakramente und Sakramentalien eingeschlichen hat, wodurch  ihre Natur und ihr Ziel uns heute weniger einsichtig erscheinen, und ... es mithin  notwendig ıst, einiges an ıhnen den Erfordernissen unserer Zeit anzupassen“ (SC  62). Die tiefgreifendste Revision erfuhr ın diesem Zusammenhang das Sakrament  der Krankensalbung.  Krankensalbung als Sakrament der Kranken  Der radikale Wandel im Verständnis der Krankensalbung spiegelt sich bereits in  der vom Konzil veranlaßten Umbenennung dieses Sakraments wider, wonach die  „Letzte Ölung“ künftig besser „Krankensalbung“ genannt werden sollte (SC 73).  Hatte sich für das Sakrament der Krankensalbung im Hochmittelalter (12. Jh.)  die Bezeichnung „Letzte Ölung“ allgemein durchgesetzt, weil es ın die Nähe der  Todesstunde gerückt war, so sollte es nun wieder für eine größere Anzahl von  Gläubigen zugänglich gemacht werden, nämlich für alle, die beginnen, „wegen  Krankheit oder Altersschwäche in Todesgefahr zu geraten“ (SC 73).  Die von der Liturgiekonstitution ınıtıerte Neuorientierung der Krankensal-  bung wurde in nachkonziliarer Zeit weiter fortgeführt und schlug sich besonders  deutlich im Einführungswort der Bischöfe des deutschen Sprachraums zu dem  von ihnen approbierten liturgischen Buch „Die Feier der Krankensakramente“  nieder: Ansatzpunkt der Krankensalbung ıst „im Leben  nicht das heranna-  hende Ende; sie darf nicht als Vorbotin des Todes erscheinen“; stattdessen hat sie  ihren „Platz in der Situation jeder ernstlichen Erkrankung“!, sofern sie sich als  6071m Laufte der elt ein1ge€S
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notwendig 1St, ein1geES iıhnen den Ertordernissen uUuNnserTrer elıt anzupassen” (SC
62) Die tiefgreitendste Revısıon ertuhr 1n diesem Zusammenhang das Sakrament
der Krankensalbung.

Krankensalbung als Sakrament der Kranken

Der radıkale Wandel 1m Verständnis der Krankensalbung spiegelt sıch bereıts iın
der V.C) Konzıil veranlafßten Umbenennung dieses Sakraments wıder, wonach dıe
„Letzte Olung“ künftıig besser „Krankensalbung“ ZENANNL werden sollte (SE /3)
Hatte sıch für das Sakrament der Krankensalbung 1mM Hochmiuttelalter (12 Jh.)
dıe Bezeichnung „Letzte Olung“ allgemeın durchgesetzt, weıl CS 1n dıe Niähe der
Todesstunde gerückt WAal, sollte Gs 11U wıeder für ıne oröfßere Anzahl VO

Gläubigen zugänglıch gemacht werden, nämlıch für alle, die beginnen, „ WCSCIl
Krankheit oder Altersschwäche 1n Todesgefahr geraten” (SC Z3)

Die VO der Liturgiekonstitution inıtılerte Neuorientierung der Krankensal-
bung wurde 1ın nachkonziliarer elıt weıter fortgeführt un schlug sıch besonders
deutlich 1m Eıntührungswort der Bischöte des deutschen Sprachraums dem
VO iıhnen approbierten lıturgischen Buch „Die Feıier der Krankensakramente“
nıeder: Ansatzpunkt der Krankensalbung ANE mM Leben nıcht das heranna-
hende Ende: s1e dart nıcht als Vorbotin des Todes erscheinen“; stattdessen hat s1e
ıhren „Platz 1n der Sıtuation jeder ernstlichen Erkrankung“ *, sotfern S1@e sıch als
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Bedrohung un! Antechtung des Glaubens, als Heılsnot darstellt. Die Krankensal-
bung 1St eıne sakramentale Starkung un: Aufrichtung 1m Glauben ınmıtten eıner
durch Krankheit verursachten leibseelischen Krıse, ungeachtet aller Todesanze1-
chen, und als solche annn S1e selbst iınnerhalb eın un desselben Krankheıitspro-
TE wıederholt werden, talls sıch dieser verschlechtert.

ank dieser VO / weıten Vatikanum inıtı1erten Erneuerung der Krankensal-
bung un! eıner umtassenden Erforschung iıhrer Geschichte gelang Gs 1m Lauf der
etzten Jahrzehnte, deren biblische un trühkıirchliche Sıcht wıeder ireizulesen
Stand die Krankensalbung 1ın der alten und trühmuittelalterlichen Kırche 1m IDienst
der Heılung VO allen körperlichen SOWI1e seelischen un!: geistigen Schwächen,
wurde 1n den Sakramentaren des Q /9 Jahrhunderts die Eiınordnung der Kranken-
lıturgıe 1ın den Kontext VO Krankenbufße un: Vıatıcum (letzte Wegzehrung), also
1n die Sterbe- un!: Begräbnislıturgie die Regel Dadurch wandelte sıch das Ver-
ständnıs des Krankensakraments 1ın Rıchtung Sterbesakrament, hın ZALT etzten
Vorbereitung aut den Tod Di1e Akzentverschiebung in der Konzeption der Kran-
kensalbung hın ZUTE spirıtuellen Hıiılfe Lebensende wurde durch das Irıenter
Konzıil ZW ar bestätigt, doch unterließen dıe Konzıilsväter, die Krankensalbung
als Sterbesakrament dogmatısch testzuschreıben, wodurch eıne theologische b7zw.
liturgische Korrektur, W1€ s1e annn auf dem /weıten Vatikanischen Konzıil CI=

tolgte, nıcht generell ausgeschlossen wurde. Dıie Rückbesinnung aut dıe trüh-
christliche Sıcht der Krankensalbung wurde durch den Umstand begünstigt, da{ß
das Verständnıs der alten Kıiırche selbst doörft, die Salbung als letzte Zurüstung
ADER Gottesschau, als Vorbereitung autf den 'Tod gedeutet und darum 1ın die Sterbe-
stunde verlegt wurde, nNn1ıe yanzlıch verlorengegangen W Al. Anderte dieses Sakra-
mMeEenNtT 1mM Lauf der Theologie- und Kırchengeschichte auch seınen S1tz 1m Leben,

blieben doch all die Jahrhunderte hındurch dıe die Olsalbung begleitenden
Oratıonen und lıturgischen Texte iıhrer ursprünglichen Intention ELEn selbst
WE S1Ce angesichts des Iodes peinlich NM ULETEC Gebetet wurde nıcht TI

seelische Heilung, sondern auch leibliche Genesung.
Die Apostolische Konstitution Pauls \A „Sacram Uncectionem intırmorum“

(30 E{ un! das lateinısche Modellbuch „Ordo Unetionıs iıntirmorum“  D
bzw. die für den deutschen Sprachraum adaptıerte Fassung „Die Feıer der Kran-
kensakramente“ bemuüuhten SICH, das Sakrament der Krankensalbung TNEeCUu ord-
NCI, vemaißs dem 1n den Gebetstexten bewahrten Verständnıis SOWI1Ee den An
ordnungen des /weıten Vatiıkanums, die Zahl der Salbungen und die den Rıtus
begleitenden Gebete den Jjeweılıgen Sıtuationen AaNZUDASSCH un: entsprechend
verändern (SC Z5) Miıt der Erneuerung des Rıtus wurden jedoch nıcht schon alle
theologıischen Fragen, dıe 1m Zusammenhang miıt der lıturgischen Revısıon der
Krankensalbung aufgeworten worden 9 beantwortet“. Neben den Fragen
ach der ater1e des Sakraments (vom Bischof oder VO Priester ZESCYNELES Ol),
seiner Wırkung (Heılung VO Krankheiıt und/oder Vergebung VO Sünden) un
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dem Krankheitszustand des Empfängers (ernsthafte Erkrankung oder Lebens-
gefahr) betrifft 1€es VOT allem die Hrage ach dem Spender (Bıschöte und Priester
oder auch Diakone und Laıien). S1e wırd brisanter, Je mehr der Priester-
mangel sıch oreıft, W ar doch das erklärte Anliegen der Bıschöfe, die Spen-
dung der Krankensalbung den Kranken leichter zuganglıch machen: Das
Krankensakrament gehört »”  u normalen Alltag eıner christlichen Gemeıinde,
eines Krankenhauses, eınes Altenheimes W1€ die Kranken selbst ZUu

menschlichen Alltagsleben gehören“

Bischöte und Priester als eigentliıche Spender der Krankensalbung
Im Gegensatz den /0er Jahren wırd die rage ach dem Spender der Kranken-
salbung heute eher and diskutiert. Dıies liegt mıtunter daran, da{ß des
grassıerenden Priestermangels ın der Praxıs oft eigenständıge Lösungen gyesucht
werden, ohne da{ß diese treilich durch 1ne entsprechende Sakramenten- b7zw.
Ämtertheologie adaquat abgedeckt waren. Durch die eigenständ1ge, experimen-
tierende Praxıs alarmıert, machte der Ortsbischof der Diözese Rottenburg-Stutt-
Zart, Bischot Walter Kasper, 1m Jul: 1996 aut jene Lösungsversuche krıitiısch auf-
merksam, die AUS der pastoralen Not heraus, 1aber 1mM Wıderspruch Z kanon1-
schen Recht geboren wurden: Aln manchen Fällen sınd einzelne AZU
übergegangen, eigenmächtig den Rıtus der Krankensalbung vollziehen oder
sakramentenähnliche Rıten der Salbung mı1t dem geweıihten vorzunehmen.
iıne Klarstellung der verbindlichen kırchlichen Lehre un der kırchlichen Ord-

< 6NUunNng 1STt darum angeze1gt.
Wıe sıch Bischof Kasper mißbräuchliche Praktiken 1m Bereıich des Kran-

kensakraments wandte, ahm sıch auch dıe Jüngste „Instruktion einıgen
Fragen ber die Mitarbeit der Laıen Dienst der Priester“ dieser Problematik
A, un:! 1er W1€ OFT werden in der Frage ach dem Spender der Krankensalbung
die Definitionen des Irıenter Konzıls bemüht die 1m Verwelıls aut dıe 1n Jak 9}
ZENANNLEN „presbyterom das Krankensakrament exklusıv das Priesteramt bın-
den AISt eıner VO euch krank? I)ann rutfe die Altesten der Gemeıhnde (presby-
tero1) sich, S1Ce sollen Gebete ber ıh sprechen und ıhn 1mM Namen des Herrn
mı1t salben“ (Jak I, 14) Demgemäfßs werden alle Nıchtpriester kategorıisch als
Spender dieses Sakraments ausgeschlossen: „Wer SagtT, die Presbyter der Kırche,
die ach der Ermahnung des selıgen Jakobus Z Salbung des Kranken herange-

werden sollen, selen nıcht die VO Bischof veweıhten Priester, sondern die
dem Lebensalter nach Altesten 1n jeder Gemeıinde, und deshalb se1 der eigentliche
Spender der Letzten Olung nıcht alleın der Priester: der se1l miıt dem Anathema
belegt“ (DH

Unter Berufung aut das Irıdentinum wiırd jede wıderrechtliche Praktik,. jede
4 3 Stimmen 216, 609
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‚ IMit geweihtem OI1“ vollzogene „sakramentenähnliche Handlung (Sakramenta-
lıe)“ VO kırchlichen Lehramt als „Verwischung der Konturen des Sakraments“
bzw. als „Sımulatıon des Sakraments“ entschieden zurückgewiesen och sınd
damıt nıcht schon alle Probleme gelöst, vielmehr zeıgt sıch dıe eigentliche Brısanz
dieser Anordnung dort, aufgrund des Priestermangels La1ı1en zugleich aufge-
ordert werden, Kranke Verwendung VO türbittendem Gebet und verschıe-
denen Symbolhandlungen (Handauflegung, Kreuzeszeichen auf der Stirn, Be-
SPICHNSUN mMI1t Weihwasser CtO.) begleiten Wırd die Krıse der Krankensalbung
letztlich nıcht vertieft, WE aufgrund eingeschränkter Spendungsvollmacht auf
das Krankensakrament verzichtet und dieses stattdessen durch nıchtsakramentale
Heilszeichen ErTS@LTZE wırd?

Die rage ach dem Spender der Krankensalbung bedart somıt drıngend einer
systematısch-theologischen Beantwortung. Pragmatısche Lösungsversuche allein
reichen nıcht AaUS, da sS1e theologischer Überprüfung oftmals nıcht standhalten,
zumal WE S1Ce AUS der Not heraus yeboren werden. Praxisbezogene Überlegun-
SCH mussen durch theologisches Nachdenken erganzt werden, soll 1NnNe allseıtıg
befriedigende Antwort gefunden werden.

Ordentliche un! außerordentliche Spendungsvollmacht
en 1m Bereich der Krankensalbung gegenwartıg beobachtenden experımen-
tierenden Praktiken begegnet das kırchliche Lehramt Verwelıls auf die eti-
nıtıonen des TIrıenter Konzıils. Dabej 1ST allerdings deren historischer Kontext be-
sonders berücksichtigen. Auslöser W ar die Bestreitung der Sakramentalıität der
Krankensalbung durch die Reformatoren. Denn diese deuteten die 1mM Jakobus-
brief erwähnten „presbytero1“ nıcht T' DUHT: als die altersmäisıg Altesten, sondern 1N-
terpretierten VOL allem die für die Krankensalbung ınzwischen klassısch AL  j 6
ene Schrittstelle Jak 5i 1n Zusammenhang mMiıt 6; 13 als Rıtus urkirch-
ıcher, charısmatischer Krankenheıilung. Di1e Spıtze retormatorischer Kritik
wandte sıch darum dıe Umdeutung der 1m Jakobusbrief berichteten allge-
meınen Krankenölung 1n eın Sterbesakrament. Di1e These Luthers, da{ß jeder Laıe,
der C LLUT wolle, Kranke salben könne, richtete sıch SOMIt dıe seıner An-
sıcht ach verkehrte kırchliche Praxis, welche AUS der Krankensalbung eıne
Sterbesalbung und damıt e1in der degnung un Aussprengung VO Weihwasser
vergleichbares bırchlich eingesetztes Sakrament gemacht hatte 10

Die Eınwände der Reformatoren gegenüber der Sakramentalıtät der „Letzten
Olung“ zurückzuweısen, W ar das orıgınäre Anlıegen des Irıenter Konzıls. Dazu
verteidigten die Konzilsväter dıe damalıge kırchliche Praxıs der „Letzten Olung“
als schrıftgemals, bekräftigten die Sakramentalıität der Krankenölung, iıhre Eınset-
ZUNg durch Christus und Proklamierung durch Jakobus (DH 1695; und C1-
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klärten, da{ß die Krankensalbung eın Sakrament der Kırche un insofern 1n das
kırchliche Weıiheamt eingebunden sel, weshalb dıe „eigentlichen Spender (mınıstrı
propril) dieses SakramentsKrankensalbung und Spendungsvollmacht  klärten, daß die Krankensalbung ein Sakrament der Kirche und insofern in das  kirchliche Weiheamt eingebunden sei, weshalb die „eigentlichen Spender (ministrı  proprii) dieses Sakraments ... entweder die Bischöfe oder die Priester“ seien (DH  1697). Im Zentrum konziliaren Interesses stand demnach die Frage nach der gött-  lichen Einsetzung der „Letzten Ölung“ und weniger jene nach der Spendungs-  vollmacht. Die Frage nach dem Spender ergab sich vielmehr aus der ersteren: Die  Krankensalbung ist ein Sakrament der Kirche, und als solche steht sie in direktem  Zusammenhang mit dem kirchlichen Amt. Außerdem spiegelt sich ın der Bin-  dung der Krankensalbung an das priesterliche Amt nur die damalige gängige  Praxis der Kirche wider, wie ganz ähnlich zuvor schon das Konzil von Florenz  weniger definitiv festschrieb als vielmehr faktisch feststellte: „Der Spender dieses  Sakraments ist der Priester“ (DH 1325).  Die Formulierungen des Konzils von Trient lassen offen, ob neben den eigent-  lichen Spendern, den ordinierten priesterlichen Amtsträgern, nicht auch  außerordentliche Spender denkbar sind. Eine solche Offenheit spiegelt sich auch  in der „Pastoralen Einführung“ zu der „Feier der Krankensakramente“ wider, wo  bewußt formuliert wurde: „Der eigentliche Spender der Krankensalbung ist allein  der Priester.“ ! Und im geltenden kanonischen Recht heißt es ungeachtet der Dif-  ferenzierung zwischen eigentlichen und außerordentlichen Spendern lediglich,  daß „die Krankensalbung ... jeder Priester und nur er“ gültig spendet (c. 1003  $ 1); ähnlich formuliert der Katechismus der Katholischen Kirche: „Nur Priester  (Bischöfe und Presbyter) sind die Spender der Krankensalbung“ (KatKK 1516).  Das Zweite Vatikanische Konzil, das wie das Konzil von Trient das Sakrament  der Krankensalbung als Angelegenheit der ganzen Kirche betonte (LG 11), traf  zu einer möglichen Ausdehnung der Spendungsvollmacht zur Krankensalbung  über Bischof und Priester hinaus keinerlei Aussagen. Als jedoch der Diakonat als  eigene und beständige Stufe der Hierarchie wiederhergestellt worden war!?, wur-  den Überlegungen in Richtung einer Differenzierung bzw. Ausweitung der Spen-  dungsvollmacht angestellt und die Frage immer drängender, ob nicht. zumindest  dem Diakon die Spendung der Krankensalbung übertragen werden sollte. Diese  Frage stand sowohl im Vorfeld der Synode der Bistümer ın der Bundesrepublik  Deutschland (1971-1976) wie auch auf der Synode selbst zur Diskussion ®.  Eigenartigerweise konnten sich die Synodalen jedoch zu keinem entsprechenden  Votum durchringen, wie überhaupt die Synodenbeschlüsse das Sakrament der  Krankensalbung gänzlich ausklammerten, und dies, obgleich die konziliare Li-  turgiereform die pastorale Praxis des Krankensakraments so nachhaltig beein-  flußt und verändert hatte wie dies-bei keinem anderen Sakrament der Fall gewe-  Ssen War.  43  611entweder die Bischöte oder die Priester“ se]len DH

Im Zentrum konzılıaren Interesses stand demnach dıe rage ach der ZOtt-
lıchen Eınsetzung der „Letzten Olung“ un wenıger jene ach der Spendungs-
vollmacht. Die rage ach dem Spender ergab sıch vielmehr A4US der Di1e
Krankensalbung 1St ein Sakrament der Kırche, und als solche steht s1e 1ın direktem
Zusammenhang mI1t dem kirchlichen Amt Außerdem spiegelt sıch 1ın der Bın-
dung der Krankensalbung das priesterliche Amt LLUTL dıe damalıge gangıgze
Praxıs der Kırche wıder, W1€ Sanz Ühnlich UVO schon das Konzıil VO Florenz
wenıger definıtıv testschrieb als vielmehr taktısch teststellte: „Der Spender dieses
Sakraments 1St der Priester“ (DH

Die Formulierungen des Konzıls VO Irıent lassen offen, ob neben den eigent-
lichen Spendern, den ordınıerten priesterlichen Amtsträgern, nıcht auch
außerordentliche Spender denkbar sınd 1ne solche Oftenheit spiegelt sıch auch
1n der „Pastoralen Eınführung“ der „Feıer der Krankensakramente“ wıder,
bewulfist tormuliert wurde: „Der ezgentliche Spender der Krankensalbung SE allein
der Priester.“ Und 1m geltenden kanonıschen Recht heifst ungeachtet der Dafs
terenziıerung zwıschen eigentlichen un: außerordentlichen Spendern lediglich,
da{ „dıe KrankensalbungKrankensalbung und Spendungsvollmacht  klärten, daß die Krankensalbung ein Sakrament der Kirche und insofern in das  kirchliche Weiheamt eingebunden sei, weshalb die „eigentlichen Spender (ministrı  proprii) dieses Sakraments ... entweder die Bischöfe oder die Priester“ seien (DH  1697). Im Zentrum konziliaren Interesses stand demnach die Frage nach der gött-  lichen Einsetzung der „Letzten Ölung“ und weniger jene nach der Spendungs-  vollmacht. Die Frage nach dem Spender ergab sich vielmehr aus der ersteren: Die  Krankensalbung ist ein Sakrament der Kirche, und als solche steht sie in direktem  Zusammenhang mit dem kirchlichen Amt. Außerdem spiegelt sich ın der Bin-  dung der Krankensalbung an das priesterliche Amt nur die damalige gängige  Praxis der Kirche wider, wie ganz ähnlich zuvor schon das Konzil von Florenz  weniger definitiv festschrieb als vielmehr faktisch feststellte: „Der Spender dieses  Sakraments ist der Priester“ (DH 1325).  Die Formulierungen des Konzils von Trient lassen offen, ob neben den eigent-  lichen Spendern, den ordinierten priesterlichen Amtsträgern, nicht auch  außerordentliche Spender denkbar sind. Eine solche Offenheit spiegelt sich auch  in der „Pastoralen Einführung“ zu der „Feier der Krankensakramente“ wider, wo  bewußt formuliert wurde: „Der eigentliche Spender der Krankensalbung ist allein  der Priester.“ ! Und im geltenden kanonischen Recht heißt es ungeachtet der Dif-  ferenzierung zwischen eigentlichen und außerordentlichen Spendern lediglich,  daß „die Krankensalbung ... jeder Priester und nur er“ gültig spendet (c. 1003  $ 1); ähnlich formuliert der Katechismus der Katholischen Kirche: „Nur Priester  (Bischöfe und Presbyter) sind die Spender der Krankensalbung“ (KatKK 1516).  Das Zweite Vatikanische Konzil, das wie das Konzil von Trient das Sakrament  der Krankensalbung als Angelegenheit der ganzen Kirche betonte (LG 11), traf  zu einer möglichen Ausdehnung der Spendungsvollmacht zur Krankensalbung  über Bischof und Priester hinaus keinerlei Aussagen. Als jedoch der Diakonat als  eigene und beständige Stufe der Hierarchie wiederhergestellt worden war!?, wur-  den Überlegungen in Richtung einer Differenzierung bzw. Ausweitung der Spen-  dungsvollmacht angestellt und die Frage immer drängender, ob nicht. zumindest  dem Diakon die Spendung der Krankensalbung übertragen werden sollte. Diese  Frage stand sowohl im Vorfeld der Synode der Bistümer ın der Bundesrepublik  Deutschland (1971-1976) wie auch auf der Synode selbst zur Diskussion ®.  Eigenartigerweise konnten sich die Synodalen jedoch zu keinem entsprechenden  Votum durchringen, wie überhaupt die Synodenbeschlüsse das Sakrament der  Krankensalbung gänzlich ausklammerten, und dies, obgleich die konziliare Li-  turgiereform die pastorale Praxis des Krankensakraments so nachhaltig beein-  flußt und verändert hatte wie dies-bei keinem anderen Sakrament der Fall gewe-  Ssen War.  43  611jeder Priester un:! 1LL1UT er.  CC gültıg spendet (© 003

Ühnlich tormuliert der Katechismus der Katholischen Kıirche: ANUur Priester
(Bıschöfe un: Presbyter) sınd die Spender der Krankensalbung“ (Katkk

Das / weıte Vatiıkanıische Konzıl, das W1€ das Konzıil VO TIrıent das Sakrament
der Krankensalbung als Angelegenheıt der SaNZCH Kırche betonte (LG 1D trat

eıner möglichen Ausdehnung der Spendungsvollmacht ZUHI: Krankensalbung
ber Bischof und Priester hınaus keıinerle1 Aussagen. Als jedoch der Diakonat als
eigene und bestaändıge Stute der 1erarchie wıederhergestellt worden war W U1 -

den Überlegungen 1n Rıchtung eıner Dıifferenzierung bzw. Ausweıtung der Spen-
dungsvollmacht angestellt un die rage ımmer draängender, ob nıcht 7zıumıindest
dem Diakon die Spendung der Krankensalbung übertragen werden sollte. Diese
rage stand sowohl 1m Vorteld der Synode der Bıstümer 1ın der Bundesrepublik
Deutschland (1971—1976) W1€ auch auf der Synode selbst ZUr Diskussion ®
E1genartigerweılse konnten sıch die Synodalen jedoch keinem entsprechenden
Votum durchringen, WwW1€e überhaupt die Synodenbeschlüsse das Sakrament der
Krankensalbung yänzlıch ausklammerten, un! dıes, obgleich die konziıliare L
turgiereform die pastorale Praxıs des Krankensakraments nachhaltıg beeıin-
t]u{ßt und verändert hatte WwW1€ dıes ' beı keinem anderen Sakrament der Fall SCWE-
sSCH Wa  —
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Salbung 1ın Not und Sündenvergebung
Hatte das kırchliche Lehramt die rage ach außerordentlichen Spendern der
Krankensalbung bislang offengelassen, geht 1n seıiner Jüngsten Instruktion
ber die bisherige Entscheidungslage hinaus, ındem den Dienst der Kranken-
salbung nıcht 1Ur exklusıv das Priesteramt bındet, sondern zugleich restriktiv
erklärt: „Niemand annn als ordentlicher der außerordentlicher Spender
des Sakraments tungıeren.“ 14 Damıt wıderspricht dıe Instruktion 1m /7Zusammen-
hang mM1t dem Sakrament der Krankensalbung ıhrer einleitenden Aussage,
ach „die tolgenden VerfügungenChristoph Böttigheimer  Salbung in Not und Sündenvergebung  Hatte das kirchliche Lehramt die Frage nach außerordentlichen Spendern der  Krankensalbung bislang offengelassen, so geht es in seiner jJüngsten Instruktion  über die bisherige Entscheidungslage hinaus, indem es den Dienst der Kranken-  salbung nicht nur exklusiv an das Priesteramt bindet, sondern zugleich restriktiv  erklärt: „Niemand sonst kann als ordentlicher oder außerordentlicher Spender  des Sakraments fungieren.“ * Damit widerspricht die Instruktion im Zusammen-  hang mit dem Sakrament der Krankensalbung ihrer einleitenden Aussage, wo-  nach „die folgenden Verfügungen ... den Rechtsvorschriften der Kirche entnom-  men“ seien®. Weil die kirchliche Hierarchie hier offensichtlich neues Recht  schafft, indem sie eine vom Trienter Konzil offengelassene und seit Jahrzehnten  diskutierte Frage definitiv negativ beantwortet, scheint es geboten, diese Ent-  scheidung auf ihre theologisch-systematische Stichhaltigkeit sowie auf ihre pasto-  ralen Konsequenzen hin zu befragen.  In der theologischen Diskussion nachkonziliarer Zeit wurde die Forderung,  Diakone oder auch getaufte und gefirmte Gläubige als außerordentliche Spender  mit dem Dienst der Krankensalbung zu beauftragen, zum einen mit dem berech-  tigten Hinweis begründet, daß die in Jak 5, 15 genannten „presbyteroi“ wegen der  noch fließenden Ämterentwicklung nicht eindeutig zu bestimmen sind, so daß  sich von hier aus keine ausnahmslose Bindung des Krankensakraments an das  Weiheamt ableiten lasse. Zum andern wurde eine Ausweitung der Spendungsvoll-  macht vor allem mit Hilfe der bis zur Karolingischen Kirchenreform (8./9. Jh.)  sowohl in der westlichen als auch in der östlichen Kirche selbstverständlichen  Praxis begründet, daß auch Laien im Notfall mit dem vom Bischof geweihten Öl  Selbstapplikationen bzw. Salbungen Kranker ausgeführt hätten.  Tatsächlich war es im ersten Jahrtausend sowohl Priestern als auch Laien er-  laubt, mit dem vom Bischof geweihten Öl Salbungen vorzunehmen, was insbe-  sondere ım Brief „Si instituta ecclesiastica“ (19. März 416) zum Ausdruck kommt.  Dieser wurde von Papst Innozenz I. für Decentius, den Bischof von Gubbio ın  Umbrien, auf die Anfrage hin verfaßt, ob es denn auch Bischöfen erlaubt sei, die  Krankensalbung vorzunehmen. Der Papst schreibt: „Dieses Öl wird vom Bischof  geweiht und darf nicht nur von den Priestern, sondern von allen Gläubigen in ei-  gener Not oder in Not der Ihrigen zur Salbung verwendet werden“ (DH 216).  Ähnlich wie mit der Krankenkommunion wurde demnach in der alten Kirche  mit der Krankensalbung verfahren, bis die Krankensalbung den Laien ım 9. Jahr-  hundert entzogen und als „Letzte Ölung“ Bestandteil der Krankenbuße wurde,  sehr zum Nachteil ihrer bis dahin weiten Verbreitung.  Auf diesem Hintergrund mutet es verkürzend und entstellend an, wenn die  kirchliche Hierarchie die ausnahmslose Bindung der Spendung des Kranken-  sakraments an das Weihepriestertum als „theologisch sichere Lehre“ und „jahr-  612den Rechtsvorschriften der Kırche enNLNOM-

men  L sei1en . Weil diıe kirchliche Hıerarchie 1er otfensıichtlich Recht
schaftft, ındem S1Ee eıne VO Irienter Konzıil offengelassene und selit Jahrzehnten
diskutierte rage definıtıv negatıv beantwortet, scheint yeboten, diese Ka
scheidung aut ıhre theologisch-systematische Stichhaltigkeıit SOWI1e auf ıhre O-
ralen Konsequenzen hın befragen.

In der theologischen Diskussion nachkonziliarer eıt wurde dıe Forderung,
Diakone oder auch getaufte und gefirmte Gläubige als außerordentliche Spender
MmMI1t dem Dienst der Krankensalbung beauftragen, FU eınen mMI1t dem berech-
tıgten 1NweIls begründet, da{ß dıe 1n Jak D; 15 CENANNLEN „presbytero1“ der
och Hiıefßenden Ämterentwicklung nıcht eindeutig bestimmen sind, da{ß
sıch VOINN ıer AaUS keine ausnahmslose Bındung des Krankensakraments das
Weiheamt ableıiten lasse. Zum andern wurde eıne Ausweıtung der Spendungsvoll-
macht VOTLI allem mMI1t Hıiıltfe der bıs ZUT Karolingischen Kirchenretorm (8,/9 J3:)
sowohl 1ın der westlichen als auch 1ın der östlichen Kırche selbstverständlichen
Praxıs begründet, da{ß auch La1ı1en 1m Noftfall miı1t dem VO Bıischof veweıhten
Selbstapplıkationen bzw. Salbungen Kranker ausgeführt hätten.

Tatsächlich W arlr S 1m ersten Jahrtausend sowohl Priestern als auch Laıen GIi=

laubt, mıiı1t dem VO Bischof geweıihten Salbungen vorzunehmen, W 4S iınsbe-
sondere 1mM Brief 25i instıtuta eccles1iastıca“ (19 März 416) 7A0 Ausdruck kommt.
Dieser wurde VO Papst Innozenz für Decentıius, den Bischof VO Gubbio 1n
Umbrien, auft die Anfrage hın verfaßt, ob E denn auch Bischöten erlaubt sel, die
Krankensalbung vorzunehmen. Der Papst schreıbt: „Dıieses wiırd VO Bischoft
geweıht und dartf nıcht 11UT VO den Priestern, sondern VO  — allen Gläubigen 1ın e1-

Not oder 1n Not der Ihrigen PANT: Salbung verwendet werden“ (DH 216)
Ahnlich WwW1€e mM1t der Krankenkommunion wurde demnach 1ın der alten Kırche
mMI1t der Krankensalbung verfahren, bıs die Krankensalbung den Laı1en 1m Jahr-
hundert un als „Letzte Olung“ Bestandteıiıl der Krankenbufße wurde,
sehr ZU Nachteıl ıhrer bıs dahın weıten Verbreitung.

Auf diesem Hıntergrund verkürzend und entstellend d} WEe1 die
kırchliche Hıerarchie die ausnahmslose Bındung der Spendung des Kranken-
sakraments das Weıhepriestertum als „theologisch sıchere Lehre“ und „Jahr-
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hundertealte Praxıs der Kırche“ bezeichnet 16 Umgekehrt dart allerdings auch
nıcht vorschnell und allzu vereintachend die Forderung erhoben werden, ENTISPrFE-
chend altkirchlicher Praxıs wıeder zwıschen dem geweihten elınerseılts un: SEe1-
HG: Applikation andererseıts unterscheiden und letzteres auch Laı1en ber-
Lragen. Denn hıerbel dart nıcht VELSCSSCH werden, da{ß$ W1€e alle Sakramente auch
das der Krankensalbung eıne Entwicklung durchlautfen un: sıch die heute ma{fs-
yebliche Sakramententheologie erst 1im Jahrtausend herausgebildet hat SO VeCeCI-

bietet CS sıch, das heutige Sakrament der Krankensalbung MIt der damalıgen Pra-
X1S der Salbung, die übrıgens VO sehr unterschiedlichen Rıten un: Gebeten be-
gleitet WAal, vorschnell ıdentifizieren. Gegen eıne völlige Gleichsetzung spricht
wıederum eıne Bemerkung des schon erwähnten Innozenz-Briefs, wonach 1mM
Gegensatz Z heutigen Verständnis nıcht das Salben MmMI1t OL sondern das Salb6]
selbst „Zu den Sakramenten gehört“ (DH 216), also nıcht blo{fß die aterıe dieses
Sakraments ausmacht, W1e€e das Florentinum spater definierte (DH Als
wichtiger amtskirchlicher Akt valt demnach dıe bıschöfliche Krankenölweihe
und nıcht die Olsalbung als solche. Ob allerdings zwiıischen der sakramentalen
Salbung durch Bischöte b7zw. Priester un: jener durch Laıen e1gens unterschieden
wurde, 1STt nachträgliıch nıcht mehr sıcher auszumachen, weshalb die La:ensalbung
umgekehrt nıcht eintach 11UTFr als Sakramentalie abgetan werden dart

Gegen eıne möglıche Ausdehnung der Spendungsvollmacht der Krankensal-
bung wiırd häufıg deren enge Verbindung mi1t der Sündenvergebung 1Ns Feld DE
führt \ wodurch sıch die rage ach der Wırkung dieses Sakraments als eıne
theologisch und pastoral gewiıchtıge Frage erweIıst. Di1e unterschiedlichen Aus-

ber die Wırkung der Krankensalbung korrespondieren CN mıt der VCI-

Geschichte dieses Sakraments. Stand ın den ErsSten Jahrhunderten die
geistliche un: körperliche Wırkung 1mM Vordergrund, überwog a1b dem trühen
Miıttelalter dıe Sündenvergebung, nachdem das Sakrament der Krankensalbung
als „Letzte Olung“ das Lebensende etreten, mıt dem Bufßfßsakrament in ü
sammenhang gebracht un der Gesalbte 1n den Stand der Büßer aufgenommen
worden Wa  — Die Scholastik begründete diese veräiänderte kırchliche Praxıs nach-
traglıch, weshalb das Irıenter Konzıil die Vergebung VO „VergehenKrankensalbung und Spendungsvollmacht  hundertealte Praxis der Kirche“ bezeichnet!®. Umgekehrt darf allerdings auch  nicht vorschnell und allzu vereinfachend die Forderung erhoben werden, entspre-  chend altkirchlicher Praxis wieder zwischen dem geweihten Öl einerseits und sei-  ner Applikation andererseits zu unterscheiden und letzteres auch Laien zu über-  tragen. Denn hierbei darf nicht vergessen werden, daß wie alle Sakramente auch  das der Krankensalbung eine Entwicklung durchlaufen und sich die heute maß-  gebliche Sakramententheologie erst im 2. Jahrtausend herausgebildet hat. So ver-  bietet es sich, das heutige Sakrament der Krankensalbung mit der damaligen Pra-  xis der Salbung, die übrigens von sehr unterschiedlichen Riten und Gebeten be-  gleitet war, vorschnell zu identifizieren. Gegen eine völlige Gleichsetzung spricht  wiederum eine Bemerkung des schon erwähnten Innozenz-Briefs, wonach im  Gegensatz zum heutigen Verständnis nicht das Salben mit Öl, sondern das Salböl  selbst „zu den Sakramenten gehört“ (DH 216), also nicht bloß die Materie dieses  Sakraments ausmacht, wie das Florentinum später definierte (DH 1324). Als  wichtiger amtskirchlicher Akt galt demnach die bischöfliche Krankenölweihe  und nicht die Ölsalbung als solche. Ob allerdings zwischen der sakramentalen  Salbung durch Bischöfe bzw. Priester und jener durch Laien eigens unterschieden  wurde, ist nachträglich nicht mehr sicher auszumachen, weshalb die Laiensalbung  umgekehrt nicht einfach nur als Sakramentalie abgetan werden darf.  Gegen eine mögliche Ausdehnung der Spendungsvollmacht der Krankensal-  bung wird häufig deren enge Verbindung mit der Sündenvergebung ins Feld ge-  führt”, wodurch sich die Frage nach der Wirkung dieses Sakraments als eine  theologisch und pastoral gewichtige Frage erweist. Die unterschiedlichen Aus-  sagen über die Wirkung der Krankensalbung korrespondieren eng mit der ver-  worrenen Geschichte dieses Sakraments. Stand in den ersten Jahrhunderten die  geistliche und körperliche Wirkung im Vordergrund, so überwog ab dem frühen  Mittelalter die Sündenvergebung, nachdem das Sakrament der Krankensalbung  als „Letzte Ölung“ an das Lebensende getreten, mit dem Bußsakrament in Zu-  sammenhang gebracht und der Gesalbte in den Stand der Büßer aufgenommen  worden war. Die Scholastik begründete diese veränderte kirchliche Praxis nach-  träglich, weshalb das Trienter Konzil die Vergebung von „Vergehen ... und Über-  resten der Sünde“ selbstverständlich als erste Wirkung der Krankensalbung auf-  zählte, noch vor der Aufrichtung und Stärkung der Seele, und die leibliche Gene-  sung als letzte, falls diese „dem Heil der Seele nützt“ (DH 1696). Entsprechend  dieser Spiritualisierung im Verständnis der Krankensalbung und deren Wirkung  konzentrierte sich auch die Spendeformel im Römischen Rituale von 1614 aus-  schließlich auf die Sündenvergebung, während heute das revidierte Rituale für die  Krankenseelsorge in den Begleitworten zur Salbung die leibliche und seelische  Wirkung wieder stärker betont als die Befreiung von Sünden. Sie wird nun ın  einem Nebensatz erwähnt, wie schon Jak 5,14f. die Sündenvergebung nur be-  dingungsweise als Wirkung der Salbung nennt: „Das gläubige Gebet wird den  613un: ber-
resten der Sunde“ selbstverständlich als Wırkung der Krankensalbung auf-
zahlte, och NO der Aufrichtung un: Staärkung der Seele, un: dıe leibliche Gene-
SUNng als letzte, talls diese „dem eıl der Seele nutzt“ (DH Entsprechend
dieser Spirıtualisierung 1m Verständnıiıs der Krankensalbung un: deren Wırkung
Onzentrierte sıch auch die Spendeformel 1m Römischen Rıtuale VO 1614 A4aUS -

schliefßßlich auf die Sündenvergebung, während heute das revidierte Rıtuale tür dıe
Krankenseelsorge 1ın den Begleitworten Z Salbung die leibliche und seelısche
Wıirkung wıeder stärker betont als die Befreiung VOIl Sünden. S1e wırd 1U  e ın
eiınem Nebensatz erwähnt, WwW1€ schon Jak 5,14% die Sündenvergebung 11UTr be-
dıngungsweise als Wırkung der Salbung Das yläubige Gebet wırd den
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Kranken eln und der Herr wırd ıhn aufrichten: WenNnn GT Sunden begangen hat,;
werden S1Ce ıhm vergeben.“

Wenn das kırchliche Lehramt allein Bischöte und Priester sowohl als ordentli-
che als auch als außerordentliche Spender des Sakraments der Krankensalbung
zuläfßt und 1€eSs eınerseılts mi1t Hılte der Deftfinıitionen des Irıenter Konzıils und
dererseıts Verweıls aut die CDC Verflechtung der Krankensalbung mMI1t der
Sündenvergebung begründen versucht, vermag beıides wen1g überzeu-
SCIL Denn u eınen intendierte das Irıenter Konzıil die Bewahrung des sakra-
mentalen Charakters der Krankensalbung und nıcht eıne endgültige Beantwor-
Lung der rage ach der Spendungsvollmacht, un: Z andern W alr der Kranken-
salbung och n1ıe eiıne solche sündentilgende Wırkung eıgen, da{ß S$1e das
Bufßßsakrament Je vermocht hätte.

Indes haben dıie konzılıaren Retormen eınem revidierten Verständnıis dieses
Sakraments und damıt eıner geringeren Gewichtung der Sündenvergebung
ZUNStICN eıner stärkeren Betonung der körperlichen Wırkungen der Krankensal-
bung geführt. Der Getaufte, der als Ausdruck selnes Glaubens die Kranken-
salbung bıttet, durch die 1n diesem Sakrament ErNECUHECFKLC un! vertiefte
Teilhabe Pascha-Mysteriıum 1ne umfassende, gesamtmenschliıche Stärkung
inmıtten seiıner Krankheıt:; 1n der Gemeinschaft mı1t dem gekreuzıgten un auter-
standenen Herrn un: dessen Kırche ertfährt CI (50öttes Hılte und Beistand, VOT

allem seıne körperlichen Schwächen un! bewältigen, aber auch 1n christ-
lıcher Hotfnung seıne geistig-seelischen Anfechtungen ankämpten kön-
CN HES 11) In dıe Krisensıituation der Krankheıt, 1ın der die Todesvertfallenheit
des Menschen Z Vorschein kommt, 1St. der Mensch involvıert, keıine [Dı
mensıon bleibt ausgeSPart, vielmehr bedingen S1CE sıch vegenseılt1g, und Je ach
Krankheitsverlauf un: persönlıcher Konstitution gewınnen eınmal dıe körperl1-
chen Schmerzen die Oberhand, einmal dıe Schwächen des Geıistes, eventuell
Sal die Verzweiflung Gott Infolgedessen verbietet CS sıch, die sündentilgende
Wırkung der Krankensalbung stärker vewichten als dıe kliınısche Genesung
bzw. mıt ihrer Hıltfe die Einschränkung der Spendungsvollmacht begründen
wollen.

Wıe der Verweıls auf die Konzilsentscheidungen VO Irıent bzw. auf die Wir-
kung der Krankensalbung eıne möglıche Ausweıtung der Spendungsvollmacht
nıcht ganzlıch auszuschließen VELIMAS, annn auch umgekehrt das historische
Argument, da{ß 1n der alten Kırche auch Laı1en Salbungen ausgeführt hätten, eıne
solche nıcht hınreichend begründen. Statt einer verengten, alleın auf die Wıirkung
der Krankensalbung bzw. aut die Rolle der Laı1en 1m geschichtlichen Verlauf der
Krankenölung tixierten Sıchtweise MUu die rage ach außerordentlichen Spen-
ern 1n eınen oröfßeren theologischen Rahmen gyestellt und das Krankensakrament

Ühnlich W1€ auf dem TIrienter Konzıil VO seiınem Kern her als Sakrament der
Kırche interpretiert werden.
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Krankensalbung als kırchliche Handlung
Die Geschichte des Krankensakraments äflst erkennen, da{ß die Anbındung der
Krankensalbung 4A11 das Priesteramt halft, ıhren sakramentalen Charakter ll die
Jahrhunderte hındurch bewahren. Dies annn jedoch nıcht bedeuten, da{ß damıt
Ausgestaltung un: Spendungsvollmacht dieses Sakraments eın für alle Mal fest-
geschrıeben sınd, vielmehr oılt CD, entsprechend den Bedürfnissen und Heraustor-
derungen der jeweıligen eıt HE  a ach sınngemäfßen Ausbildungen sakra-
mentaler Handlungen iragen. alt das lehramtliche Interesse lange eıt der
Sakramentalıtät der Krankensalbung, MUu das gegenwartıge Interesse darauf
gerichtet se1N, WwW1€ des grassıerenden Priestermangels die Krankensalbung
als Sakrament der Kırche lebendig bleiben und ZA\BEE Geltung kommen aagl Weil
heute ohl wenıger der sakramentale als vielmehr der kırchlich-pastorale Cha-
rakter der Krankensalbung gefährdet 1St, lautet atfılıım die grundsätzliche rage:
Wıe annn die Krankensalbung geordnet werden, da{fß dıe Kırche ıhrem sakra-
mentalen Grunddienst den Kranken auch künftig nachzukommen vVeErmag, da
die Gläubigen doch eın Recht darauf haben, ıhn VO der Kırche erbitten CI

Durch die Erklärung, der Spender der Krankenölung se1 „alleın der Priester“,
sınd weder alle Probleme velöst och 1St dadurch gewährleistet, da{ß die Kranken-
salbung als sakramentale Handlung der Kırche verstanden wırd Denn ZABE einen
vollzieht sıch die Spendung der Krankensalbung durch den Priester oftmals
außerhalb der kırchlichen Communı10, 1n eiınem isolierten Akt, da{fß der kırch-
lıche Aspekt dieser Handlung alleın auf die amtlıche Repräsentatıon des Priesters
beschränkt bleibt. Zum andern geht, 1m Gegensatz ZUT alten Kırche, der heutigen
bischöflichen Olweihe Al Gründonnerstag aller lıturgischen Erneuerungen
e1In kırchlicher Gemeıinschaftsaspekt 1mM Hınblick auf die esamtdıözese 1n aller
Regel 1b Der Communıijo-Charakter bischöflicher Olweihe wırd außerdem da-
durch geschmälert, da{fß der gegenwärtıge Rıtus des Krankensakraments auch eıne
Olweihe durch den Priester nıcht venerell ausschliefßt un: be] Verwendung VO

schon geweiıhtem nochmals eın dem Segensgebet Ühnliches Dankgebet VOI-

schreıbt, wodurch das Krankenöl 1m Grunde eiıne zweimalıge Segnung ertährt.
Vor allem aber 1St die Krankensalbung als Sakrament der Kırche deshalb MASsSS1IVv

yefährdet, weıl sıch die Kırche mıttels ihrer Amtstrager mıt den Kranken aum
mehr solıdarısıeren VCIINAS, WwW1e€e CS dem Jjesuanıschen Auftrag entspricht
(Mt J OL Ö; 6, 13; 9 HD Weil] das Priesteramt aufgrund des Mangels Be-
rufungen seinem eigentlichen Heılsdienst gegenwartıg 1Ur schlecht nachzukom-
IMN VCIIMNAS, eCs andererseıts aber ausdrücklicher Wunsch der Bischöfe iSt. da{fß dıe
Kranken durch den Diıienst der Kırche 1nNe sakramentale Staärkung erfahren und
darum dıe Krankensalbung ebenso W1€ die Krankenkommunion eınen selbstver-
staändlichen (Irt be] den Kranken findet, MUu eıne Ausweıtung der Spendungs-
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vollmacht ernsthatt 1ın Erwagung CZOBCNHN werden, verbunden mMIt dem Anlıegen,
die Krankensalbung als lıiturgisch-kirchlichen Akt och stärker als bisher 1m L6=
ben der Gemeıinde verankern.

Auft diesem Hıntergrund scheıint CS durchaus bedenkenswert, das Krankenöl
sinnvollerweıse VOT ©ar durch den Priester 1n den einzelnen Gemeıinden weıhen

lassen. Dadurch würde die Gemeinde als zentraler Ort des Krankensakra-
un:! damıt dessen Communio-Charakter wıeder stärker AA Iragen kom-

IneN. Durch eine priesterliche Olweihe inmıtten der Gemeinde könnte nıcht 1L1UT

Sanz 1mM Sınn des TIrienter Konzıils das Sakrament der Krankensalbung stärker ek-
klesiologisch verankert, sondern zugleich die Solıdarıtät der Kırche mi1t ıhren
Kranken eindrucksvoller Z Ausdruck gebracht werden, insofern S1e solchen
Gemeindetei:ern teilnehmen könnten, während sıch dıe vorösterliche Chrısam-

ternabh jeglicher Kranken vollzieht, mehr aut die Formalıtät als autf den dia-
konalen Iienst den Kranken bedacht. Würde der Olweihe auf diese Wei1ise Ww1e-
der eıne stärkere sakramentale Bedeutung zuwachsen, könnte sıch VO 1eT AaUS

dıe Möglichkeıit eıner Krankensalbung durch Laıien eröffnen, Ühnlich der VO der
eucharıstischen Gemeindeteijer ausgehenden Krankenkommunion.

Ausweıtung der Spendungsvollmacht
In Anbetracht des diakonalen Dienstes als eiınes Wesensmerkmals der Kırche
W1€ des pastoralen Notstands großen Ausmafises 1ın vielen Ortskirchen MU: als
eıne vertane Chance angesehen werden, da{fß das kırchliche Lehramt 1n seiner In=-
struktion die Spendungsvollmacht des Sakraments der Krankensalbung nıcht aut
Diakone und auf die in der Krankenseelsorge hauptamtlıch tätıgen un: mıt der
Krankenkommunion bereıts beauftragten Gläubigen ausgedehnt hat Wenn schon
in bezug autf das selt alters VO Bischof weıhende Sonderregelungen Hür
den Noftfall getroffen wurden, weshalb annn nıcht auch für die Olsalbung? Aus
dogmatischer Sıcht stünde ohl nıchts 1m Weg, Gläubige, die bereits den kırch-
lıchen Dienst der Krankenseelsorge ausüben, ınnerhalb eiıner liturgischen Feıier
und 1ın SteLETF Rückbindung das priesterliche Weiheamt als außerordentliche
Spender mi1t dem Dienst der Krankensalbung beauftragen. Sotern ıhnen die
Überbringung der Krankenkommunıion bereıts obliegt, ware das Gegenargument
der „CHSCH Verbindung dieses Sakramentes mıiıtChristoph Böttigheimer  vollmacht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, verbunden mit dem Anliegen,  die Krankensalbung als liturgisch-kirchlichen Akt noch stärker als bisher im Le-  ben der Gemeinde zu verankern.  Auf diesem Hintergrund scheint es durchaus bedenkenswert, das Krankenöl  sinnvollerweise vor Ort, durch den Priester in den einzelnen Gemeinden weihen  zu lassen. Dadurch würde die Gemeinde als zentraler Ort des Krankensakra-  ments und damit dessen Communio-Charakter wieder stärker zum Tragen kom-  men. Durch eine priesterliche Ölweihe inmitten der Gemeinde könnte nicht nur  ganz im Sinn des Trienter Konzils das Sakrament der Krankensalbung stärker ek-  klesiologisch verankert, sondern zugleich die Solidarität der Kirche mit ıhren  Kranken eindrucksvoller zum Ausdruck gebracht werden, insofern sie an solchen  Gemeindefeiern teilnehmen könnten, während sich die vorösterliche Chrisam-  messe fernab jeglicher Kranken vollzieht, mehr auf die Formalität als auf den dia-  konalen Dienst an den Kranken bedacht. Würde der Ölweihe auf diese Weise wie-  der eine stärkere sakramentale Bedeutung zuwachsen, könnte sich von hier aus  die Möglichkeit einer Krankensalbung durch Laien eröffnen, ähnlich der von der  eucharistischen Gemeindefeier ausgehenden Krankenkommunion.  Ausweitung der Spendungsvollmacht  In Anbetracht des diakonalen Dienstes als eines Wesensmerkmals der Kirche so-  wie des pastoralen Notstands großen Ausmaßes in vielen Ortskirchen muß es als  eine vertane Chance angesehen werden, daß das kirchliche Lehramt ın seiner In-  struktion die Spendungsvollmacht des Sakraments der Krankensalbung nicht auf  Diakone und auf die in der Krankenseelsorge hauptamtlich tätigen und mit der  Krankenkommunion bereits beauftragten Gläubigen ausgedehnt hat. Wenn schon  in bezug auf das seit alters vom Bischof zu weihende ÖOl Sonderregelungen für  den Notfall getroffen wurden, weshalb dann nicht auch für die Ölsalbung? Aus  dogmatischer Sicht stünde wohl nichts ım Weg, Gläubige, die bereits den kirch-  lichen Dienst der Krankenseelsorge ausüben, innerhalb einer liturgischen Feier  und in steter Rückbindung an das priesterliche Weiheamt als außerordentliche  Spender mit dem Dienst der Krankensalbung zu beauftragen. Sofern ihnen die  Überbringung der Krankenkommunion bereits obliegt, wäre das Gegenargument  der „engen Verbindung dieses Sakramentes mit ... dem würdigen Empfang der  Eucharistie“ !® ohnehin entkräftet.  Die Repräsentation der erlösenden Zuwendung Christi zu den Armen, Notlei-  denden und Kranken ist in erster Linie Aufgabe des Diakons, weshalb es ıhm als  erstem konsequenterweise erlaubt sein sollte, das Sakrament der Krankensalbung  zu spenden. Daß weder das Zweite Vatikanum bzw. die Würzburger Synode noch  die jüngste Instruktion ein Bestreben ın diese Richtung erkennen lassen, ist wohl  616dem würdigen Empfang der
Eucharıistie“ 1 ohnehin entkrättet.

Dıie Repräsentation der erlösenden Zuwendung Christı den Armen, Notle1-
denden und Kranken 1St 1n ETSTtEr Lınıe Aufgabe des Diıakons, weshalb ıhm als
Eersten konsequenterweıse erlaubt se1n ollte, das Sakrament der Krankensalbung

spenden. Da{fß weder das / weıte Vatikanum bzw. die Würzburger Synode och
dıe Jüngste Instruktion eın Bestreben 1n diese Rıchtung erkennen lassen, 1ST ohl
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darın begründet, da{fß dem Dıakon die Hände „nıcht 7A06 Priıestertum (sacerdo-
tıum), sondern ZAUT Dienstleistung (mıinısterıum)“ * aufgelegt werden. Wei] GT

ZW ar 7A6 kırchlichen Weiheamt gehört, 1aber keine eucharıstisch konsekrieren-
den Vollmachten 1im Sınn der vorkonzılıaren Amterlehre besitzt“”, ATl hat
VO Konzıil 1U solche Aufgaben übertragen bekommen, die auch La1en aut-
ogrund ihrer Taufte und Fırmung ausüben können @21 Das spezıfisch Amtliche des
Dıakons außert sıch demnach wenıger 1n seıiner Weihegewalt als vielmehr ın der
Weihegnade (AG 16; 290 die ıh AA StarKt, eın gee1gneter IDiener Jesu hrı-
StT1 se1n (DH 326) Auf diesem Hıntergrund macht amtertheologisch WE=-

nıg Sınn, „dıe Zulassung des Diakons (bzw. der Dıakonıin) als ordentlichen Spen-
der der Krankensalbung“ tordern, selbst WCI1N „damıt das eigenständıge Be-
rutsbild des Dıakons viel stärker Z Vorschein (käme), als WEn INa  - ıhn TLUHT:

ZU außerordentlichen Spender machen würde“ 25
Weil Diıakone keine orößere Weihegewalt besitzen als Laıen, müfte dıe Spen-

dungsvollmacht der Krankensalbung 1m Sınn eıner außerordentlichen Beauftra-
SUNS auf alle Nıchtpriester unterschiedslos ausgeweıtet werden. Diakone un:
Laıen, dıe 1n ihrer AaUS Taute und Fırmung erwachsenden apostolischen Sendung
den kırchlichen Dienst den Kranken ausüben, muüufsten aufgrund der essentiel-
len Heıilssorge der Kırche Sanz besonders für die Bedrängten un:! Kranken un:!

der pastoralen Notsıtuation die außerordentliche Vollmacht verliehen be-
kommen, Kranke salben und (sottes eıl für Seele un Leib erbıtten.
Schliefßlich kennt die Kırche des Heıls der Seelen wiıllen auch dıe Nottaufe.
uch Krankheiten können eiınen Menschen ın seelıische Nöte sturzen, bıs hıneın
1n tiefste Glaubenskrisen. Verlangen solche Krankheitsnöte 1m Fall pastoraler
Notsıtuationen nıcht gleichtalls Notregelungen? Bedenkenswert scheıint 1€eSs alle-
mal, zumal das kırchliche Lehramt dıe Krankensalbung neben eıner umtassenden
Staärkung auch wıeder als Vollendung VO Taute un: Fırmung versteht (KatKk K

Anstatt Laıen durch die Wıederholung restriktiver Verordnungen AaUS der
kırchlich-sakramentalen Heilssorge yenerell auszuschließen, ware der Zeıt,

der kirchlichen Heıilspflicht wiıllen und der pastoralen Notlage HEU

darüber nachzudenken, ob Gläubige, dıe 1in Krankenpflege un Krankenseelsorge
den dıakonalen Grundauftrag der Kırche 1n eiınem weıt umtassenderen Ma{ß
wahrnehmen als Amtsträger, nıcht auch MmMI1t der außerordentlichen Spendungs-
vollmacht der Krankensalbung beauftragt werden sollten.
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